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FRAGEN:

Der Energiepass – ein nasses Feuerwerk ?

Nach Artikel 7 der EU-Vorschrift zum Energiepass dient dieser lediglich 
zur Information!

Gleichzeitig ist geregelt, dass der „Grundsatz der Vertragsfreiheit“ gilt.

Dies bedeutet umgekehrt:

• Bauherr

• Käufer

• Mieter

haben keinerlei Ersatzansprüche wegen eventuell unkorrekter Angaben 
im Energiepass.   



Haftungsfrage - Regelung über 
Mietvertrag / Kaufvertrag 
empfohlen:

„ Der Energiepass definiert keine 
Sollbeschaffenheit oder bringt 
keine   zugesicherte Eigenschaften 
zum Ausdruck.“


